
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/12/3 2Ob899/54,
2Ob599/56

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1954

Norm

ABGB §1304 BIId

StVO §15 Abs2 litb

Rechtssatz

Überholen der Straßenbahn durch ein Auto auf der falschen (linken) Seite ohne Notwendigkeit; kein Mitverschulden

des auf der anderen Seite entgegenkommenden getöteten Radfahrers, weil er mit einem entgegenkommenden

Fahrzeug nicht rechnen mußte.
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